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Staateauten int Sôoïtiê. Ser ©rofje 9îat be»

roiEigte einen ^rebit non 60,000 Fr. für einen Anbau
am fantonalen 3udjthauS unb 49,000 fyr. für (£rftel=
lung eines SalgmagaginS beim 93at>n£)of ©Uten.

äRit Dem ©au ber tDHttelthurgaubaljn ift bereits
begonnen morben, inbem bie ©erüftung für ben ©au
beS ©iabutteS in ©ufjnang in Singriff genommen mürbe.
Sa§ beutet barauf I)in, baff bie weftbeutfdje ©ifen»
bahngefellfdjaft, roeicfje ©au unb ©etrieb ber
SDRittelthurgaubaljn übernommen bat, guerft baS Seilftüd:
9Beinfelben»2Bil erftelien raitl, um ben ©au ber Sinie
9Öeinfelben»$onftang baran angufchtiefen. Sltit einer
Anfd)lujjmeicf)e benüjgt fie im ©afphofe oon Sßeinfeiben
auf eine lurge Strecfe baS ©eleife ber ©unbeSbaljnen,
um bann bie ,jpßf)e beS Seerüdens gu erfteigen unb bie
Seegegenb p erreichen. (fu biefem ßwecfe muff fie auf
bem Seerüden roeit abbiegen. $lpe reicht bis
naci) Sengwil unb führt über gwei geroaltige ©iabut'te
bei ©gelSljofen unb ©mmiSi)ofen bis nach Sägerwilen
hinunter, um auf ber Station ©mmiSljofen wieber ins
©unbeSbatjngeieife einpmünben, baSfelbe bis nad) ftott»
ftang benütjenb.

Kampf=bre#ik.
3)er Streif ber gtmntcrieute auf bem plage Zürich

bat fid) bisher menig fühlbar gemacht, ©on 550 be=

f'chäftigten Arbeitern haben im gangen 139 Plann bie
Arbeit niebergelegt ; oon biefen arbeiten aber bereits
20 Plann rcieber. Sie Streifer gehören faff auSfchliefj»
lieh ber gercerffchaftiichen Organifation an, roährenb bie

Plitglieber beS ©erbanbeS unabhängiger fjimmerteute
(ein ©erbanb fpegieE fdjweigerifcher Arbeiter) unb bie

Pidjtorganifierten ruhig rceiter arbeiten. ©S finb aEer»

bingS Anftrengungen gemacht roorben, um auch biefe

pr Arbeitsniederlegung gu beftimmen, aber ohne jebeit
©rfolg. Samit mar ber Streif oon oornherein auS»

fid)iSloS; baS ©nbe ber ©eroegung rcirb rcohl nid)t
lange auf fid) roarten faffen. Sarau änbert ber Ilm»
fianb nicfjtS, baff eine Angahl firmen, roie auS einer
Plitteilung beS ftäbtifchen ©inigungSamteS erficf)tfich ift,
fief) pr Annahme ber fyorberuttgen ber ©ewerîfchaft
oerleiten liefen, ba £)ier nur gang ffeine, gum größten
Seil bisher unbefannte Pleifter mit einer unbebeutenben
2Irbeitergaf)I in forage fommen.

Padjtiem bie Sdjreitternteifter ooit ©ern festes
(fahr bie Sperre über bie organifierten Arbeiter aufge=
hoben hatten, rourbe ein ©ertrag oereinbart, in welchem
feftgelegt rcurbe, baff mit bem 1. (fuli 1909 bie neun»
ftünbige ArbeitSgeit mit 5 % Sohnerhöhung eingeführt
werben foil. (fn einem Schreiben gelangte nun ber
Schreinermeifteroerein ©ern. an bie Arbeiterfdjaft, worin
biefe erfucht würbe, fie möchte fic£> bamit einoerftanben
erflären, baft bie neunftünbige ArbeitSgeit mit 5 %
Sohnerhöhung infolge ber ungünftigen ©efdjäftSlage zc.,
erft auf' ben 1. Dftober laufenben (fahreS burchgefütjrt
würbe. Sie ©erfammfung beS SchreinerfachoereinS hat

Lack- und Farbenfabrik in Cbur
Verkaufszentrale in Basel 275a

empfiehlt sich als beste und billigste Bezugsquelle für
Möbellacke, Polituren, Reinpolitur, Poliröl,
rotes Sdjleiföl, Mattirung, Sarglack, Ijolz-
fäller, Wai^s, Leinölfirnis, Kitt, Cerpentin-
öl, Holzbeizen, Glas- und Flintpapier, Leim,
Spirituslacke, Lackfarben, Emaillacke, Pinsel,

Bronzen etc. etc.

legten SamStag abenb befcljloffen, auf biefe ©erfeifiebung
nicht eingutreten, fonbern baran feftguhaften, baff ber
neunftünbige Arbeitstag mit fünfprogentiger Sohnerhö'hung
eingeführt werbe.

Uersftfcdms.
g)ei«tatfd)uß unb ntoöerne ©aufunft. (torr.) St.

©äffen, lieber biefeS Sl^ma htEt §err Prof. ©.
2rritfcf)i aus 2Bintertl)ur im Sed)nifd)en ©erein St. ©alten
einen trefflichen, oon prächtigen Sichtbilbern umrahmten
©ortrag. An |>anb gemadjter fftoügen wollen wir oer»
fuchen, feine Ausführungen feftguhaften.

Sie $iele ber Siga Seimatfc'hulj finb auf mancherlei
©ebieten gu treffen, in ber Plalerei, Sichtïunft, Atdjitef»
tur ufw. Sie Aufgabe beS -fpeimatfcipheS inbegug auf
bie Arc£)iteftur ift eine gweifache: ©inmal follen alle
©auten oon hiftorifchem ober tünftlerifdjem Pßert ber
9tacf)welt möglichft unoeränbert erhalten bleiben. Sann
follen alle Peuanlagen fich bem oortjanbenen SanbfchaftS»
ober Strafjenbilb anpaffen, fie follen nicht baS Plotio
ftören, fonbern beleben.

Pßenn in ber Arcl)iteftur im legten (fahrhunbert ein
bebenHidjer Octebergang eingetreten ift, ben man ehr»

lidjerweife gugefteljen muff, fo liegt bie Scfplb mehr in
ben ©erhältniffen als in ber Unfät)ig£eit ber ©aumeifter.
Surd) bie neuen ©rfinbungen würbe eS möglich, ferne
Sänber gu bereifen; mittelft ber Photographie l'onnte
man bie Plerfwürbigleiten ber bereiften ©egenben im
©ilbe mitnehmen. Sie graphifd)en fünfte ermöglichten
eS, biefe ©ilber billig gu oeroietfältigen unb gu oer»
breiten. Samit erweiterte fidj erfreulidjerweife baS all»

gemeine Pfiffen in ungeahnter Pfeife; aber man über?
bürbete bie Schüler mit einer llnfumme oon Stoff, ben
bie Sernenben einfach nicht faffen tonnten. ©S blieb
nur Qeit für ein allgemeines ©ilb; auf bie ©ingelfieiten
muffte man ooEftänbig oergicljten unb mit bem allge»
meinen ©ilb tonnte man nicht oiel anfangen. Platt
lernte Sempel unb Paläfte ferner Sänber fennen unb
nad)bilben, oergaf) aber baxüber baS bobenftänbige
PfohnljauS, errichtete gefä)macttofe f^abritbauten, über»

trug frembe Setnpel unb Paläfte auf öffentliche ©ebäube
unb anbereS mehr.

So trat ber junge Ardjitett inS Seben hiaauS; er
ahmte wähl» unb qualloS alles nach, it)m in 3^it'
fcl)riften unb Fachliteratur als fd)ön unb oorbilblict) eut»

gegenleuchtete. SBenige nur fdpfen charatteriftifdje ©auten;
aber felbft biefe würben oon Unoerftänbigen nachgeahmt
unb oerftümmelt.

Früher war int ©auwefen oberfteS Pringip bie

3wecfmäfjigfeit. SRan baute unbewußt fchön, unb
e§ entftanben hcwmonifd)e SanbfchaftS» unb Sorfbilber.
©in ^»auptgrunb in bem ^etfctll ber heimifchen ©au»
weife liegt nicl)t in ben netten ©aumaterialien, fottbern.
wir bauen oielfad) nad) einem frembartigen, unoerftan»
benen ©orbilb. SSir ntüffen barnach trachten, bie

heintifchen, überlieferten Srabitionen hod)gul)alten.
Sie ©erwirrung im ©auwefen Ipt auch ouf anbete

©ebiete oerwirrettb gewirtt. So würben Sulgerbampf»
mafthfnen in torintifchen Säulenorbnungen aufgebaut;
man ift aber balb wieber baoon abgelontmen. Çâ^liâ)
finb heute nid)t mehr bie 2Jtafcl)inen, fonbern oielmehr
nteiftenS bie SRafdjinenhättfer. (Ingenieur unb Architeft
foüten nicht mehr jeber nach feinem Sd)ema unb Stiel,
fonbern mehr ^>anb itt §attb miteinanber arbeiten,
bamit baS eine gum anbern unb baS gange itt baS ©e»

bäube pa^t.
häufig hört man flagett, ber Ingenieur oerunftalte

mit feilten ©auten bie ©egenb; baS trifft nur gu, wenn
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Staatsbauten im Wallis. Der Große Rat be-

willigte einen Kredit von 60,000 Fr. für einen Anbau
am kantonalen Zuchthaus und 40,000 Fr. für Erstel-
lung eines Salzmagazins beim Bahnhof Sitten.

Mit dem Bau der Mittelthurgaubahn ist bereits
begonnen worden, indem die Gerüstung für den Bau
des Viaduktes in Bußnang in Angriff genommen wurde.
Das deutet daraufhin, daß die westdeutsche Eisen-
bahngesellschaft, welche Bau und Betrieb der
Mittelthurgaubahn übernommen hat, zuerst das Teilstück
Weinfelden-Wil erstellen will, um den Bau der Linie
Weinfelden-Konstanz daran anzuschließen. Mit einer
Anschlußweiche benützt sie im Bahnhofe von Weinselden
auf eine kurze Strecke das Geleise der Bundesbahnen,
um dann die Höhe des Seerückens zu ersteigen und die
Seegegend zu erreichen. Zu diesem Zwecke muß sie auf
dem Seerücken weit abbiegen. Ihre Kurve reicht bis
nach Lengwil und führt über zwei gewaltige Viadukte
bei Egelshofen und Emmishofen bis nach Tägerwilen
hinunter, um auf der Station Emmishosen wieder ins
Bundesbahngeleise einzumünden, dasselbe bis nach Kon-
stanz benützend.

tzampt-eiuoià
Der Streik der Zimmerleute auf dem Platze Zürich

hat sich bisher wenig fühlbar gemacht. Von 550 be-

schäftigten Arbeitern haben im ganzen 139 Mann die
Arbeit niedergelegt; von diesen arbeiten aber bereits
20 Mann wieder. Die Streiker gehören fast ausschließ-
lich der gewerkschaftlichen Organisation an, während die

Mitglieder des Verbandes unabhängiger Zimmerleute
(ein Verband speziell schweizerischer Arbeiter) und die

Nichtorganisierten ruhig weiter arbeiten. Es sind aller-
dings Anstrengungen gemacht worden, um auch diese

zur Arbeitsniederlegung zu bestimmen, aber ohne jeden
Erfolg. Damit war der Streik von vornherein aus-
sichtslos; das Ende der Bewegung wird wohl nicht
lange auf sich warten lassen. Daran ändert der Um-
stand nichts, daß eine Anzahl Firmen, wie aus einer
Mitteilung des städtischen Einigungsamtes ersichtlich ist,
sich zur Annahme der Forderungen der Gewerkschaft
verleiten ließen, da hier nur ganz kleine, zum größten
Teil bisher unbekannte Meister mit einer unbedeutenden
Arbeiterzahl in Frage kommen.

Nachdem die Schreinermeister von Bern letztes
Jahr die Sperre über die organisierten Arbeiter ausge-
hoben hatten, wurde ein Vertrag vereinbart, in welchem
festgelegt wurde, daß mit dem 1. Juli 1909 die neun-
stündige Arbeitszeit mit 5 °/o Lohnerhöhung eingeführt
werden soll. In einem Schreiben gelangte nun der
Schreinermeisterverein Bern an die Arbeiterschaft, worin
diese ersucht wurde, sie möchte sich damit einverstanden
erklären, daß die neunstündige Arbeitszeit mit 5 °/o
Lohnerhöhung infolge der ungünstigen Geschäftslage w.,
erst auf den 1. Oktober laufenden Jahres durchgeführt
würde. Die Versammlung des Schreinerfachvereins hat

l.à- iinil fsiààbck in lîiiui'
Verkauks^entrale in kase! ^

empkieklt sick? sis beste unä billigste lZeziugsquelle kür

Möbellucke, Polituren, keinpolitur, poliröl,
rotes 8chleiföl, üiluttirung, 8urglack, Y0I2-
fuller, Muchs, Leinölfirnis, Xitt, Oerpentin-
öl, yolsbeisen, (Zins- unö klintpspier, I^eini,
Lpirituslscke, I^uckfurden, Linsillscke, Pinsel,

Nron2en etc. etc.

letzten Samstag abend beschlossen, auf diese Verschiebung
nicht einzutreten, sondern daran festzuhalten, daß der
neunstündige Arbeitstag mit fünfprozentiger Lohnerhöhung
eingeführt werde.

VmOieâêim.
Heimatschutz und moderne Baukunst. (Korr.) St.

Gallen. Ueber dieses Thema hielt Herr Prof. E.
Fritschi aus Winterthur im Technischen Verein St. Gallen
einen trefflichen, von prächtigen Lichtbildern umrahmten
Vortrag. An Hand gemachter Notizen wollen wir ver-
suchen, seine Ausführungen festzuhalten.

Die Ziele der Liga Heimatschutz sind auf mancherlei
Gebieten zu treffen, in der Malerei, Dichtkunst, Architek-
tur usw. Die Aufgabe des Heimatschutzes inbezug auf
die Architektur ist eine zweifache: Einmal sollen alle
Bauten von historischem oder künstlerischem Wert der
Nachwelt möglichst unverändert erhalten bleiben. Dann
sollen alle Neuanlagen sich dem vorhandenen Landschafts-
oder Straßenbild anpaffen, sie sollen nicht das Motiv
stören, sondern beleben.

Wenn in der Architektur in? letzten Jahrhundert ein
bedenklicher Niedergang eingetreten ist, den man ehr-
licherweise zugestehen muß, so liegt die Schuld mehr in
den Verhältnissen als in der Unfähigkeit der Baumeister.
Durch die neuen Erfindungen wurde es möglich, ferne
Länder zu bereisen; mittelst der Photographie konnte
man die Merkwürdigkeiten der bereisten Gegenden im
Bilde mitnehmen. Die graphischen Künste ermöglichten
es, diese Bilder billig zu vervielfältigen und zu ver-
breiten. Damit erweiterte sich erfreulicherweise das all-
gemeine Wissen in ungeahnter Weise; aber man über?
bürdete die Schüler mit einer Unsumme von Stoff, den
die Lernenden einfach nicht fassen konnten. Es blieb
nur Zeit für ein allgemeines Bild; auf die Einzelheiten
mußte man vollständig verzichten und mit dem allge-
meinen Bild konnte man nicht viel anfangen. Man
lernte Tempel und Paläste ferner Länder kennen und
nachbilden, vergaß aber darüber das bodenständige
Wohnhaus, errichtete geschmacklose Fabrikbauten, über-
trug fremde Tempel und Paläste auf öffentliche Gebäude
und anderes mehr.

So trat der junge Architekt ins Leben hinaus; er
ahmte wähl- und quallos alles nach, was ihm in Zeit-
schristen und Fachliteratur als schön und vorbildlich ent-
gegenleuchtete. Wenige nur schufen charakteristische Bauten;
aber selbst diese wurden von Unverständigen nachgeahmt
und verstümmelt.

Früher war im Bauwesen oberstes Prinzip die

Zweckmäßigkeit. Man baute unbewußt schön, und
es entstanden harmonische Landschafts- und Dorfbilder.
Ein Hauptgrund in dem Zerfall der heimischen Bau-
weise liegt nicht in den neuen Baumaterialien, sondern
wir bauen vielfach nach einem fremdartigen, unverstan-
denen Vorbild. Wir müssen darnach trachten, die

heimischen, überlieferten Traditionen hochzuhalten.
Die Verwirrung iin Bauwesen hat auch auf andere

Gebiete verwirrend gewirkt. So wurden Sulzerdamps-
Maschinen in korintischen Säulenordnungen aufgebaut;
man ist aber bald wieder davon abgekommen. Häßlich
sind heute nicht mehr die Maschine??, sondern vielmehr
meistens die Maschinenhäuser. Ingenieur und Architekt
sollten nicht mehr jeder nach seinem Schema und Stiel,
sondern mehr Hand in Hand miteinander arbeiten,
damit das eine zum andern und das ganze in das Ge-

bäude paßt.
Häufig hört man klage??, der Ingenieur verunstalte

mit seinen Bauten die Gegend; das trifft nur zu, wenn
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er unpaffenbeS Material oerwenbet. Dleßmen wir als
Seifpiele bie Srüden. "Sbiefe muffen ber ©egenb ange»

paßt werben, eë lann ©teinlonftrultion in gewiffen
gälten ebenfo unpaffenb fein als ©ifentonftruttion in
anberen gälten. ®ie ©oliêbrûcïe ber Sllbulabaßn wirtt
all ©teinlonftrultion impofant unb paßt oorzügticß in
bie Umgebung ; eine eiferne Srüde märe bort entfctjieben

ju nerroerfen. dagegen ift bie ©ifentonftruttion am
ißlaße für bie ßircßenfelbbrüde in Sern; eine ©tein»
l'onftruftion märe jweifelëobne ßier ju maffig. 3llS

neue oorzüglicße Srüde ift aueß biejenige im ©münber»
tobet bei îeufen p ermähnen.

©in befferer ©efcßmad mirb fid) im Sauwefen gel»

tenb machen, roenn mir weniger baS ©ebäcßtniS belaften
unb meßr auf bie ßeimifcßen Sauten aufteilen. ®ie alten
Sauten oereinigen ©cßönßeit unb ßwedmäßigteit, ben

neuen mangelt oielfacß beibeS. SEBir müffen alfo ba§

SermäcßtniS unferer Sorfaßren ftubieren. ©lüdlidjer»
roeife haben mir ßeute fcßon eine fcßöne gaßt non
Strcßitetten, meiere bie giele beS fpeimatfcßußes ßoeß»

tjatten unb barnaeß bauen; biefe ßaben nießt nur gn=
tettigenj, fonbern aueß fcßöpferifcße gbeen. Sßenn ber
2lrcßitett perft bie ©cßönßeiten ber ßeimifcßen Saufunft
ftubiert unb bann auf biefer ©runblage weiter baut,
rami fid) eine rec£)t fcßweizerifdje Strdjiteftur entwidetn.

Sftit biefer ift aber teiber ber ©petulationSbau nießt
gehoben; baß namentlich bort oon fogenannten 3lrcßitet=
ten ferner gegen bie giele beS .peimatfcßußeS gefünbigt
mirb, ift altbel'annt. ©en Seuten muff bie ßeimifdje,
ßarmonifeße unb jwedmäßige Sauweife fo lange oor
Stugen geführt werben, bis fie nidjt meßr in biefen
Saften woßnen wollen. §ier muß bie Siga beS £>eimat=
icßußeS nod) eingreifen; eS ift eine feßwere Slufgabe,
bie fie fid) bamit ftettt.

©ann folgten eine große ©erie oon oortrefflicl)en
iprojettionSbilbern. ©rft einige tppifeße ©orfbitber aus
(Speicher, bann ein Sauernborf beS ÄantonS Sern unb ein

£effinerborf, bie ganz oerfcßiebeneS ©epräge geigen unb
bamit beraeifen, baß eS lein aucl) nur einigermaßen
fcßraeizerifcßeS einheitliches ©orfbilb gibt.

©benfo oerfeßieben finb bie £>äufer int Danton Sern,
©t. ©allen, Slargau, Sippenzell, ©raubünben ufw. Sin
prächtigen, trjpifcßen Käufern au§ oorbenannten ©egen»
ben erfaß man baS ßeimelige, ßablicße, bobenftänbige ;

toäßrenb fpätere gutaten ober in ber Dläße beftnblicße
„tünftlerifcße" Neubauten als ©egenbeifpiele alles eßer als
fcßön gelten t'onnten. fpauSeingänge, ©arteneingänge,
StebßäuScßen unb ©artenßäuSdjen im alten unb neuen
©tiel mürben einanber gegenübergeftettt unb bajwifcßen
•gute, bem QrtS» unb ©traßenbilb woßl anfießenbe 9leu»
bauten oorgefüßrt.

©er ganze Slbenb war woßl für bie meiften ber
5at)lreicßen gnßörer ein großer ©enuß unb wirb §meifel§=
ohne feine guten grüeßte tragen.

Steuer ©alonönmpfer für öett ©enferfee. ©iner
©tnlabung ber girma ©ebrüber ©uljer, einen aufgeftell=
ten eifernen ©cßiffSrumpf p befießtigen, ßatten am 5.
ptni zaßlreicße Sftitglieber beS teeßnifdfen SereinS SBinter»
tßurgolge geleiftet. ©er aus ©ifenblecß oon6biS89Rillimeter
©ide pfammengefeltte mäcßtige ©d)iff§rumpf erfüllt bie

pnje Sänge ber ©djipaußaüe. 9Jlit großem gntereffe
folgten bie Sefudjer ben ©rtlärungen ber ©d)iffbau=
mgenieure unb befteßtigen fämtlicße eifernen @cßiff§teite.
pt einigen SBocßen wirb bie SJiontage be§ ©cßiff§rumpf§
unb bie genaue Slummerierung aller ©ifenteile oollenbet
fem. ©ann wirb ber Sau wieber auêeinanber genonu
uteip bie ©tüd'e auf ©tfenbaßnwagen oerlaben unb naeß
•Jurai) transportiert. Slttf ber bortigen ©cßiffSwerfte
mtrb bann ber prächtige ©alonbampfer erfteßen, ber

Jiamen „La Suisse" erhalten wirb. ®aS ©cßiff,

ba§ 1500 Set'fonen aufneßmen f'ann, wirb eineë ber
größten unb befteingerießteten ber ©eßweij fein.

©in wtdjttger rcgierungêrâtiidjer ©ntfcßeiö über
bic Scfcßränfuug ber Saufreißcit. Dlorfcßacß. (J?orr.)
©er ©emeinberat oon Dtorfcßacß ßat feinerjeit, wie be=

reit§ in biefem Statte gemelbet würbe, für ba§ ©üboft=
quartier ein fpejielleS Saureglement erlaffen, ba§ oom
Dîegierungêrat geneßmigt würbe. Um eine rationelle,
fd)öne Ueberbauung p fichern, finb oerfeßiebene Se»
ftimmungen bejüglicß ©ebäubeabftanb unb Slnpßl ber
©todwerfe aufgenommen, bie über bie jeßige Sauorb»
nung ßinau§ geßen. ©ine auswärtige girma ßatte in
biefer Saujone einen Sobenfomplep angefauft, ben fie,
wie man ßörte unb aueß au§ ben feinerjeit aufgeteilten
Stfieren beutlid) erfeßen lonnte, mit gleicß auSfeßenben,
möglicßft eng jüfammengeftellten Käufern überbauen
wollte, wa§ bem ganzen Quartier pr offenbaren Un»
Zterbe gereießt unb ben nebenliegenben Soben feßr ent»

wertet ßätte. ©iefe girma refurierte an ben DtegierungS»
rat gegen baS neue Saureglement auS bem ©eficßtSpunfte
unftattbarer Serleßung ißrer ißrioatreeßte unb feßroerer
©cßäbigung ißrer finanziellen gntereffen.

©er IRegierungSrat ßat ben @ntfd)eib abgeroiefen unter
wefentlicß folgenber Segrünbung:

Qn 2lrt. 16 beS ©ienftbarteitengefeßeS ift ben ©e=

meinberäten bie SefugniS eingeräumt,
'

polizeilitße Se»

ftimmungen barüber aufzuftellen, wo unb wie gebaut
werben barf. ge naeß bem totalen SebürfniS werben
berartige Seftimmungen entweber für baS ganze ©e»

meinbegebiet ober aber nur für einzelne ©emeinbeteile
(Quartiere) erlaffen werben, ©iefe SefugniS befteßt oßne
jebe weitere ©infdjräntung als bie, baß ber SlegierungS»
rat bie bezüglichen Sorfcßriften zu genehmigen ßat unb
baß fie leine befonberen ff$rioatrecßte oerleßen bürfen.
grgenbeine SJlitwirfung ber ©emeinbeoerfammlung ift
nicht oerlangtf ebenfowenig eine öffentliche Sluflage ber
Dîeglemente. SOtit ber ©eneßmigung erlangen biefelben,
fofern nicßtS anbereS beftimmt ift, 9îed)tStraft.

äöaS fobann ben Sorßalt ber befonberen ißri»
oatreeßte anbelangt, fo ßat ber DîegierungSrat ftßoti
Zu oerfeßiebenen SRalen feftgeftetlt, baß eS fieß ßier nur
um bie fogenannten wohlerworbenen ißrioatrechte ber
©injelnen ßanbeln bann, bie babureß entftanben finb,
baß unter ben 2lugen unb mit ber SewiHigung ber ju»
ftänbigen ißotizeibeßörben ber ©runbeigentümer feinem
allgemeinen ©igentumSrecßt an ©runb unb Soben einen

beftimmten pofitioen gnßalt gegeben, auf fein ©runb»
ftüd ein fpauS gefegt ßat, in beffen Sefiß er p feßüßen

ift unb nic|t meßr burd) fpätere polizeiliche Seftimmungen
alteriert werben bann. Sefonbere ifsrioatreeßte werben
babureß nießt oerleßt, baß für ein noeß nkßt überbautes
Slreal UeberbauungSpläne ober Saureglemente aufgeteilt
unb bamit bie allgemeine SJtöglicßleit beS SauenS auf
bemfelben befcßränt't wirb, ebenfowenig babureß, baß ein

befteßenbeS Dïeglement abgeänbert ober für ein unüber»
bauteS ©ebiet ein ©pezialreglement aufgeftellt wirb, gn
foleßen gällen wirb eben lebiglicß baS allgemeine 9îed)t,
auf einem ©runbftücl zu bauen, in anberer Slrt unb
SGBeife geregelt, als bisher. @S lann fid) baßer aueß

ein ©runbeigentümer beSßalb, weil ißm bureß ein neues,
auf gefetzlidjer ©runblage rußenbeS ^Reglement eine be»

fteßenbe Saumöglitßleit eingefd)ränlt wirb, mit 9îed)t
nict)t betlagen. Slucß oon einer ©cßabenerfaßtlage wegen
biefer Seränberung beS recßtlicßen gnßalteS. beS ©igen»
fumS lann alfo leine Diebe fein. ®ie Inficßt beS ißeten»

ten, baß bureß ben ©rlaß beS betreffenben ©pezialregle»
menteS, womit eine Sefcßräntung in ber allgemeinen
Saumöglicßfeit oerbunben ift, in befonbere ißrioatreeßte
ber ©efucßftetler eingreifen werbe, ift baßer eine recßtS»

irrtümlicße.

Nr. >4 schwetz. Hs«dw.-Zeit»«g („Meisterblatt")

er unpassendes Material verwendet. Nehmen wir als
Beispiele die Brücken. Diese müssen der Gegend ange-
paßt werden, es kann Steinkonstruktion in gewissen

Fällen ebenso unpassend sein als Eisenkonstruktion in
anderen Fällen. Die Solisbrücke der Albulabahn wirkt
als Steinkonstruktion imposant und paßt vorzüglich in
die Umgebung; eine eiserne Brücke wäre dort entschieden

zu verwerfen. Dagegen ist die Eisenkonstruktion am
Platze für die Kirchenfeldbrücke in Bern; eine Stein-
konstruktion wäre zweifelsohne hier zu massig. Als
neue vorzügliche Brücke ist auch diejenige im Gmünder-
tobel bei Teufen zu erwähnen.

Ein besserer Geschmack wird sich im Bauwesen gel-
tend machen, wenn wir weniger das Gedächtnis belasten
und mehr auf die heimischen Bauten abstellen. Die alten
Bauten vereinigen Schönheit und Zweckmäßigkeit, den

neuen mangelt vielfach beides. Wir müssen also das
Vermächtnis unserer Vorfahren studieren. Glücklicher-
weise haben wir heute schon eine schöne Zahl von
Architekten, welche die Ziele des Heimatschutzes hoch-

halten und darnach bauen; diese haben nicht nur In-
telligenz, sondern auch schöpferische Ideen. Wenn der
Architekt zuerst die Schönheiten der heimischen Baukunst
studiert und dann auf dieser Grundlage weiter baut,
kann sich eine recht schweizerische Architektur entwickeln.

Mit dieser ist aber leider der Spekulationsbau nicht
gehoben; daß namentlich dort von sogenannten Architek-
ten schwer gegen die Ziele des Heimatschutzes gesündigt
wird, ist allbekannt. Den Leuten muß die heimische,
harmonische und zweckmäßige Bauweise so lange vor
Augen geführt werden, bis sie nicht mehr in diesen
Kasten wohnen wollen. Hier muß die Liga des Heimat-
schutzes noch eingreifen; es ist eine schwere Aufgabe,
die sie sich damit stellt.

Dann folgten eine große Serie von vortrefflichen
Projektionsbildern. Erst einige typische Dorfbilder aus
Speicher, dann ein Bauerndorf des Kantons Bern und ein

Tessinerdorf, die ganz verschiedenes Gepräge zeigen und
damit beweisen, daß es kein auch nur einigermaßen
schweizerisches einheitliches Dorfbild gibt.

Ebenso verschieden sind die Häuser im Kanton Bern,
St. Gallen, Aargau, Appenzell, Graubünden usw. An
prächtigen, typischen Häusern aus vorbenannten Gegen-
den ersah man das heimelige, habliche, bodenständige;
während spätere Zutaten oder in der Nähe befindliche
„künstlerische" Neubauten als Gegenbeispiele alles eher als
schön gelten konnten. Hauseingänge, G'arteneingänge,
Rebhäuschen und Gartenhäuschen im alten und neuen
Stiel wurden einander gegenübergestellt und dazwischen
gute, dem Orts- und Straßenbild wohl anstehende Neu-
bauten vorgeführt.

Der ganze Abend war wohl für die meisten der
zahlreichen Zuhörer ein großer Genuß und wird zweifels-
ohne seine guten Früchte tragen.

Neuer Salondampfer für den Genfersee. Einer
Einladung der Firma Gebrüder Sulzer, einen aufgestell-
ten eisernen Schiffsrumpf zu besichtigen, hatten am 5.
xMi zahlreiche Mitglieder des technischen Vereins Winter-
thurFolg? geleistet. Der aus Eisenblech von 6 bis 8 Millimeter
Dicke zusammengesetzte mächtige Schiffsrumpf erfüllt die
ganze Länge der Schiffbauhalle. Mit großem Interesse
folgten die Besucher den Erklärungen der Schiffbau-
mgenieure und besichtigen sämtliche eisernen Schiffsteile,
-^n einigen Wochen wird die Montage des Schiffsrumpfs
und die genaue Nummerierung aller Eisenteile vollendet
flm. Dann wird der Bau wieder auseinander genom-
wery die Stücke auf Eisenbahnwagen verladen und nachâà transportiert. Auf der dortigen Schiffswerfte
wird dann der prächtige Salondampfer erstehen, der

ku Namen „bm ZuwLö" erhalten wird. Das Schiff,

das 1500 Personen aufnehmen kann, wird eines der
größten und besteingerichteten der Schweiz sein.

Ein wichtiger regierungsrätlicher Entscheid über
die Beschränkung der Baufreiheit. Rorschach. (Korr.)
Der Gemeinderat von Rorschach hat seinerzeit, wie be-
reits in diesem Blatte gemeldet wurde, für das Südost-
quartier ein spezielles Baureglement erlassen, das vom
Regierungsrat genehmigt wurde. Um eine rationelle,
schöne Ueberbauung zu sichern, sind verschiedene Be-
stimmungen bezüglich Gebäudeabstand und Anzahl der
Stockwerke aufgenommen, die über die jetzige Bauord-
nung hinaus gehen. Eine auswärtige Firma hatte in
dieser Bauzone einen Bodenkomplex angekauft, den sie,
wie mau hörte und auch aus den seinerzeit aufgestellten
Visieren deutlich ersehen konnte, mit gleich aussehenden,
möglichst eng zusammengestellten Häusern überbauen
wollte, was dein ganzen Quartier zur offenbaren Un-
zierde gereicht und den nebenliegenden Boden sehr ent-
wertet hätte. Diese Firma rekurierte an den Regierungs-
rat gegen das neue Baureglement aus dem Gesichtspunkte
unstattbarer Verletzung ihrer Privatrechte und schwerer
Schädigung ihrer finanziellen Interessen.

Der Regierungsrat hat den Entscheid abgewiesen unter
wesentlich folgender Begründung:

In Art. 16 des Dienstbarkeitengesetzes ist den Ge-
meinderäten die Befugnis eingeräumt, polizeiliche Be-
stimmungen darüber aufzustellen, wo und wie gebaut
werden darf. Je nach dem lokalen Bedürfnis werden
derartige Bestimmungen entweder für das ganze Ge-
meindegebiet oder aber nur für einzelne Gemeindeteile
(Quartiere) erlassen werden. Diese Befugnis besteht ohne
jede weitere Einschränkung als die, daß der Regierungs-
rat die bezüglichen Vorschriften zu genehmigen hat und
daß sie keine besonderen Privatrechte verletzen dürfen.
Irgendeine Mitwirkung der Gemeindeversammlung ist
nicht verlangt? ebensowenig eine öffentliche Auflage der
Reglements. Mit der Genehmigung erlangen dieselben,
sosern nichts anderes bestimmt ist, Rechtskrast.

Was sodann den Vorhalt der besonderen Pri-
vatrechte anbelangt, so hat der Regierungsrat schon

zu verschiedenen Malen festgestellt, daß es sich hier nur
um die sogenannten wohlerworbenen Privatrechte der
Einzelnen handeln kann, die dadurch entstanden sind,
daß unter den Augen und mit der Bewilligung der zu-
ständigen Polizeibehörden der Grundeigentümer seinem
allgemeinen Eigentumsrecht an Grund und Boden einen
bestimmten positiven Inhalt gegeben, auf sein Grund-
stück ein Haus gesetzt hat, in dessen Besitz er zu schützen

ist und nicht mehr durch spätere polizeiliche Bestimmungen
alteriert werden kann. Besondere Prioatrechte werden
dadurch nicht verletzt, daß für ein noch nicht überbautes
Areal Ueberbauungspläne oder Baureglemente aufgestellt
und damit die allgemeine Möglichkeit des Bauens auf
demselben beschränkt wird, ebensowenig dadurch, daß ein

bestehendes Reglement abgeändert oder für ein unüber-
bautes Gebiet ein Spezialreglement aufgestellt wird. In
solchen Fällen wird eben lediglich das allgemeine Recht,
auf einem Grundstück zu bauen, in anderer Art und
Weise geregelt, als bisher. Es kann sich daher auch
ein Grundeigentümer deshalb, weil ihm durch ein neues,
auf gesetzlicher Grundlage ruhendes Reglement eine be-

stehende Baumöglichkeit eingeschränkt wird, mit Recht
nicht beklagen. Auch von einer Schadenersatzklage wegen
dieser Veränderung des rechtlichen Inhaltes des Eigen-
tums kann also keine Rede sein. Die Ansicht des Peten-
ten, daß durch den Erlaß des betreffenden Spezialregle-
mentes, womit eine Beschränkung in der allgemeinen
Baumöglichkeit verbunden ist, in besondere Privatrechte
der Gesuchsteller eingreifen werde, ist daher eine rechts-
irrtümliche.
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